In der Senatssitzung am 30. Juni 2026 beschlossene Fassung

Die Senatorin fur Wirtschaft, Hafen und Transformation

25.06.2026

Vorlage fur die Sitzung des Senats am 30.06.2026

»Entwurf eines Ortsgesetzes zur Einrichtung des Innovationsbereiches
,BID Balgequartier 2026-2031““

A. Problem

Das Bremische Gesetz zur Starkung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren
(BGSED) vom 18. Juli 2006 (BremGBI. S. 350) zuletzt geandert durch Art. 1 Zweites
AndG vom 27.05.2014 (Brem. GBI. S. 280), ermdglicht die Einrichtung von sogenann-
ten Innovationsbereichen durch Ortsgesetzgebung. Nachdem ein Antrag dasin § 5
BGSED vorgesehene Verfahren durchlaufen hat, kann ein Bereich zur Starkung der
Innovation von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren sowie Gewerbestandorten
festgelegt werden, in dem in eigener Organisation und Finanzverantwortung Maf3nah-
men zur Verbesserung der Situation von Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewer-
bebetrieben ergriffen werden kdnnen. Die Finanzierung erfolgt also Uber Mittel der Ei-
gentumer. Ziel ist es, die Attraktivitat der Einzelhandels- und Dienstleistungszentren
sowie Gewerbestandorte zu erhéhen und die Rahmenbedingungen fur die im Bereich
niedergelassenen Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe zu verbes-
sern.

Die CS City-Service GmbH hat als Aufgabentrager einen Antrag auf Einrichtung eines
Innovationsbereichs ,BID Balgequartier 2026-2031“ (siehe Anlage 3) gestellt. Dieser
soll andauern vom 01. September 2026 bis zum 31. August 2031.

Der Antrag hat das im § 5 BGSED vorgeschriebene Verfahren durchlaufen und erfullt
die im Gesetz verankerten Kriterien. Daher ist nun Uber den Entwurf des Ortsgesetzes
zur Einrichtung des Innovationsbereichs ,BID Balgequartier 2026-2031 zu entschei-
den.

B. Losung

Im Rahmen der Antragstellung wurde der Antrag gemal} den Regelungen des BGSED
offentlich bekannt gemacht und ausgelegt.

Der Antrag hat in der Zeit vom 02. Marz 2026 bis 01. April 2026 entsprechend § 5
Abs. 6 BGSED offentlich ausgelegen. Die Anzahl der Grundstucke und die Flache der
Grundstucke, fur die Eigentimer:innen Widerspruche eingereicht hatten, liegt unter-
halb der gesetzlich festgelegten Grenze von 33,33 %, so dass nun das Verfahren zum
Beschluss des entsprechenden Ortsgesetz gestartet werden kann.



Die angeschriebenen TOB (Ortsamt Mitte, Ordnungsamt, Projektbiro Innenstadt, Se-
natorin fir Bau, Mobilitat und Stadtentwicklung) haben bei diesem BID-Verfahren
keine Stellungnahme abgegeben.

Der offentlich-rechtliche Vertrag nach § 4 Abs. 1 des Bremischen Gesetzes zur Star-
kung von Einzelhandels- und Dienstleistungszentren wurde abgestimmt und enthalt im
Wesentlichen Regelungen zu folgenden Punkten:

Grundsatz und MafRnahmen

Datenschutz

Finanzierung und dauerhafte Unterhaltung

Umsetzung und Aufsicht

Vertragsbeendigung, Wirksamkeit und ungultige Bestimmungen

Die stadtische Deputation fur Wirtschaft und Hafen hat in ihrer Sitzung am 06. Mai
2026 dem Entwurf des Ortsgesetzes zur Einrichtung des Innovationsbereiches ,BID
Balgequartier 2026-2031“ zugestimmt und die Senatorin fur Wirtschaft, Hafen und
Transformation gebeten, den Entwurf des Ortsgesetzes zur Beschlussfassung an den
Senat und Uber diesen an die Stadtblrgerschaft weiterzuleiten. Die Vorlage Nr.
21/442-S fur die Sitzung der Deputation fur Wirtschaft und Hafen am 06.05.2026 — so-
wie der Entwurf des Ortsgesetzes und der Antrag — sind als Anlage beigefugt.

Somit sind — aus den genannten Grunden — die Voraussetzungen erfullt, um das ge-
setzlich erforderliche Ortsgesetz zur Einrichtung des ,Innovationsbereiches BID Bal-
gequartier 2026-2031" der Stadtburgerschaft zur Beschlussfassung vorzulegen.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen

Die durch die Eigentimer zu leistende Abgabe wird durch das Wirtschaftsressort bei
allen Eigentimer:innen im definierten Gebiet erhoben und dann an den Aufgabentra-
ger ausgekehrt. Eine Summe von 1 % aller eingehenden Mittel, hier also max. 26.000
€, verbleibt beim Wirtschaftsressort als ,Pauschalbetrag fur Verwaltungsaufwand® ent-
sprechend § 8 Abs. 1 BGSED.

Die Einnahmen aus den Abgabenbescheiden an die Eigentimer:innen werden auf der
Haushaltsstelle 3754.111 19-3 ,Anliegerbeitrage zur Errichtung des Innovationsbe-
reich Balgequartier zweckgebunden eingenommen und auf einer noch einzurichten-
den Ausgaben-Haushaltsstelle 3754.686 19-6 ,An City-Service GmbH fur den Innova-
tionsbereich Balgequartier innerhalb des Haushaltsjahres abzuglich des Pauschalbe-
trages fur den Verwaltungsaufwands ausgekehrt.

Personalwirtschaftliche Auswirkungen liegen nicht vor.

Die geplanten Mal3nahmen im Innovationsbereich ,BID Balgequartier 2026-2031“ be-
rucksichtigen gleichermalden die Belange aller Geschlechter und wirken sich auf alle
Geschlechter gleichermalen positiv aus.



E. Beteiligung und Abstimmung
Der Ortsgesetzentwurf wurde von der Senatorin fur Justiz und Verfassung rechtsférm-
lich gepruft.

Die stadtische Deputation flr Wirtschaft und Hafen hat den Ortsgesetzentwurf zur Ein-
richtung des Innovationsbereiches ,BID Balgequartier 2026-2031“ am 06. Mai 2026
beschlossen.

F. Offentlichkeitsarbeit und Veréffentlichung nach dem Informationsfreiheitsge-

setz
Die Senatsvorlage kann nach Beschlussfassung Uber das zentrale elektronische Infor-
mationsregister veroéffentlicht werden.

Datenschutzrechtliche Belange sind hier nicht zu bertcksichtigen — der beigeflgte An-
trag hat offentlich ausgelegen und steht weiterhin im Internet zum Download zur Ver-
fugung. Er enthalt keine schutzenswerten Daten.

G. Beschluss

Der Senat beschliel3t entsprechend der Vorlage der Senatorin fur Wirtschaft, Hafen
und Transformation vom 26.06.2026 den Entwurf des Ortsgesetzes zur Einrichtung
des Innovationsbereiches ,BID Balgequartier 2026-2031“ (siehe Anlage 2) sowie die
Mitteilung des Senats (siehe Anlage 1) und deren Weiterleitung an die Stadtburger-
schaft mit der Bitte um Beschlussfassung in der August-Sitzung 2026.

Anlagen:
1. Mitteilung des Senats an die Stadtburgerschaft

2. Ortsgesetz mit Begrindung, Karte und Flurstlcksliste
3. Antrag auf Einrichtung eines Innovationsbereichs ,BID Balgequartier 2026-2031"
4

. Beschlossene Vorlage fiur die Sitzung der Deputation fur Wirtschaft und Hafen am
06.05.2026 (Nr. 21/442-S) — ohne Anlagen, diese liegen dieser Senatsvorlage als
Anlage 2 und 3 bei.



	Vorlage für die Sitzung des Senats am 30.06.2026
	„Entwurf eines Ortsgesetzes zur Einrichtung des Innovationsbereiches  „BID Balgequartier 2026-2031““
	A. Problem
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderbezogene Auswirkungen
	E. Beteiligung und Abstimmung
	F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz
	G. Beschluss


